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Text 

Akademischer Grad und akademische Bezeichnung für Absolventinnen und Absolventen von 
Hochschullehrgängen und Universitätslehrgängen 

§ 10b. (1) Den Absolventinnen und Absolventen 

 1. von außerordentlichen Bachelorstudien ist der akademische Grad „Bachelor of Arts (Continuing 
Education)“, abgekürzt „BA (CE)“, „Bachelor of Science (Continuing Education)“, abgekürzt 
„BSc (CE)“, „Bachelor of Engineering (Continuing Education)“, abgekürzt „Beng (CE)“, oder 
„Bachelor Professional“, abgekürzt „BPr“, zu verleihen; 

 2. von außerordentlichen Masterstudien ist der akademische Grad „Master of Arts (Continuing 
Education)“, abgekürzt „MA (CE)“, „Master of Science (Continuing Education)“, abgekürzt 
„MSc (CE)“, „Master of Engineering (Continuing Education)“, abgekürzt „Meng (CE)“, oder 
„Master Professional“, abgekürzt „MPr“, zu verleihen; 

 3. von Master-Lehrgängen im Bereich „Business Administration“ ist der akademische Grad 
„Master of Business Administration“, abgekürzt „MBA“, zu verleihen, sofern 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und 
Anforderungen mehrerer fachlich in Frage kommender ausländischer MBA-Masterstudien 
nachweislich vergleichbar sind; 

 4. von Master-Lehrgängen im Bereich „Business Administration“ ist der akademische Grad 
„Executive Master of Business Administration“, abgekürzt „EMBA“, zu verleihen, sofern 
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und 
Anforderungen mehrerer fachlich in Frage kommender ausländischer EMBA-Masterstudien 
nachweislich vergleichbar sind; 

 5. von Master-Lehrgängen im Bereich „Recht“ ist der akademische Grad „Master of Laws“, 
abgekürzt „LL.M.“, zu verleihen, sofern Zulassungsbedingungen, Umfang und Anforderungen 
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mit Zulassungsbedingungen, Umfang und Anforderungen mehrerer fachlich in Frage kommender 
ausländischer Masterstudien nachweislich vergleichbar sind. 

(2) Wenn Abs. 1 nicht zur Anwendung kommt, darf die Bezeichnung „Akademische …“ bzw. 
„Akademischer …“ mit einem die Inhalte des jeweiligen Hochschullehrganges oder 
Universitätslehrganges charakterisierenden Zusatz festgelegt werden, die den Absolventinnen und 
Absolventen jener Hochschullehrgänge oder Universitätslehrgänge zu verleihen ist, die mindestens 
60 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. 
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